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Protokoll der Mitgliederversammlung 
 
Datum .................... 29.11.2022 
Uhrzeit .................... 18:07 bis 19:33 Uhr 
Ort .......................... „Uns Dörpshus“, Rendsburger Straße 20, Borgstedt 
Anwesende ............ siehe Anlage 1 
Sitzungsleitung ....... Gero Neidlinger 
Protokoll ................. Marco Neumann 
 
 
 
TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende, Herr Neidlinger, begrüßt die Mitglieder und Gäste. Er stellt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Einberufung der Versammlung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Es sind fünf 
kommunale Vertreter:innen und sechs Wiso-Partner:innen sowie fünf Gäste anwesend. 
 
 
TOP 2 - Anträge zur vorläufigen Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen) 
 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Anträge zur Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen) 
3. Genehmigung des Protokolls vom 28.04.2022 
4. Berichte 

U.a. weiteres Vorgehen, Übergang zur neuen Förderperiode 
5. Satzungsänderungen zur Anerkennung auf die neue Förderperiode 

Änderungen siehe Anlage zu diesem TOP 

6. Ergänzungen und Änderungen in der IES zur Anerkennung auf die neue Förderperiode 
Änderungen siehe Anlage zu diesem TOP 

7. Verschiedenes und Termine 
 
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 11 / Ja-Stimmen: 11 (5 KV / 6 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0 
 
 
TOP 3 - Genehmigung des Protokolls vom 28.04.2022 
 
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 28.04.2022 wurde den Mitgliedern mit der 
Einladung zugesandt. Es werden keine Änderungswünsche geäußert. 
 
Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 11 / Ja-Stimmen: 11 (5 KV / 6 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0 
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TOP 4 – Berichte 
 
Bericht des Vorsitzenden 
Herr Neidlinger berichtet, dass 12 von 22 LAGn in SH zum 01.01.2023 anerkannt wurden, jede 
jedoch noch nachbessern muss. Bei 10 LAGn fallen die Nachbesserungen umfangreicher aus, so 
dass diese erst zu einem späteren Zeitpunkt (geplant ist der 01.03.2023) anerkannt werden. Der 
Vorsitzende befindet die Strategie (IES) der Eider- und Kanalregion Rendsburg als gut gelungen, 
trotz der Nachbesserungen, um die es auf dieser MV im Wesentlichen geht. 
 
Herr Neidlinger berichtet ferner, dass das Regionalbudget von der LAG auch in 2023 wieder ange-
boten wird und dass die Antragsunterlagen für die Letztempfänger auf der Homepage der LAG 
abrufbar sind. 
 
Sportkoordination: 

Sportkoordinatorin Melanie Knierim berichtet aus ihrer Arbeit. Sie hebt pro Planungsgebiet bei-

spielhaft ein Projekt hervor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Impulsen für die Vereine, die 

mit ihrer Hilfe u.a. neue Angebote (z.B. im Bereich Inklusion) schaffen konnten. 

 

Herr Hinrichs erinnert an die anstehende Evaluierung der Arbeit mit einer möglichen Fortschrei-

bung des Sportentwicklungsplanes. 

 

Herr Ambrock merkt an, dass auf dem Sportportal nur die Vereine aus dem Kommunen der Ent-

wicklungsagentur (EA) gelistet sind. Herr Neumann begründet dies mit dem EA-Projektstatus. Er 

sieht die Erfassung aller Vereine auf dem Gebiet der LAG als weiteren Ausbauschritt und wird die-

sen veranlassen. 

 

Regionalmanagement: 

Herr Neumann berichtet, dass die EU den deutschen GAP-Strategieplan (GAP = Gemeinsame 

Agrarpolitik der EU) genehmigt hat. Somit steht einer Anerkennung unserer LAG zum 01.01.2023 

auch von Seiten des Bundes nichts mehr im Wege. Diese Anerkennung wurde vom Land bereits 

ausgesprochen, mit Auflage der geforderten Nachbesserungen. 

 

Dies bedeutet, dass die Stellenausschreibungen für die nächste Förderperiode auf den Weg ge-

bracht werden können. Anfang 2023 soll die konstituierende Sitzung des Entscheidungsgremiums 

stattfinden. Ziel ist: frühzeitiger Beschluss und Einreichen des Förderantrages für das Regional-

management beim LLUR. Arbeitsverträge können jedoch erst nach Bewilligung des Förderantra-

ges geschlossen werden. Die laufenden Verträge enden am 31.03.2023, so dass die LAG auf ei-

nen nahtlosen Übergang hoffen kann. 
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TOP 5 - Satzungsänderungen zur Anerkennung auf die neue Förderperiode 
 
Herr Neumann erläutert die anstehenden Satzungsänderungen: 

Die auf der letzten MV beschlossene Fassung wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung versen-

det. Die Gutachter haben zwei Anmerkungen gemacht, die inhaltlich eingepflegt werden müssen. 

Hieraus ergeben sich insgesamt vier Textanpassungen (im Folgenden rot markiert). 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

 

(7) Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten: 
 
a. Wahl und Entlastung des Vorstandes 
b. Wahl der Kassenprüfer / der Kassenprüferinnen  
c. Beschwerden gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie über die Berufung 

gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes 
d. Änderungen der Gebiets- und / oder Förderkulisse gem. §1 Abs. 2 
e. Erlass einer Geschäftsordnung, Änderung der Geschäftsordnung 
f. Änderung der Satzung 
g. Änderungen der IES mit Ausnahme gem. § 11 Abs. 1, d und e 
h. Änderung des Vereinszwecks 
i. Auflösung des Vereins 

 

§ 10 Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes 

 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder des Vorstandes anwe-
send sind. Ist das nicht der Fall, so ist unverzüglich ohne Ladungsfrist eine neue Vor-
standssitzung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Mitglieder beschließen kann. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Es ist 
grundsätzlich zu beachten, dass an der Beschlussfassung kommunale und nicht-
kommunale Mitglieder paritätisch beteiligt sind.  

 

(5) Die Vertreter:innen einzelner Interessengruppen dürfen zusammengenommen nicht mehr 
als 49% der Stimmrechte innehaben. Interessensgruppen sind u.a. die kommunalen Vertre-
ter:innen sowie andere sozioökonomische Gruppen der Wirtschafts- und Sozialpartner. 

 

Der in der Vorlage enthaltene Satz „Sie haben sich entsprechend zu gruppieren“ wird gestrichen. 
Die nachfolgenden Nummern ändern sich nach Einfügung von (5) entsprechend 
 

(7) Der Vorstand soll im Konsens entscheiden. Sollte im Einzelfall eine einvernehmliche Ent-
scheidung nicht möglich sein, so ist eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen unter 
Einhaltung des Abs. 5 erforderlich. 

 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Satzungsänderungen einstimmig. Das Regionalma-

nagement wird beauftragt, beim Amtsgericht die nötigen Schritte einzuleiten. 

 

Abstimmungsergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 11 / Ja-Stimmen: 11 (5 KV / 6 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0 
 

Die geänderte Satzung ist diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügt (bei Onlinefassung siehe Extra-

dokument). 
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TOP 6 - Ergänzungen und Änderungen in der IES zur Anerkennung auf die neue 
Förderperiode 

 

Die IES wurde mit markierten Änderungen mit der Einladung versandt. Herr Neumann kommentiert 

die einzelnen Änderungen / Ergänzungen, die rot markiert wurden. Bei der Aussprache wurden 

u.a. Schreibfehler in der Vorlage korrigiert. Die verabschiedete Fassung wird als Anlage 3 dem 

Protokoll beigefügt (bei Onlinefassung siehe Extradokument). 

 

Seite VI (Zusammenfassung) 

Anpassung der Min. und Max. Punkte in Tabelle Förderquoten siehe hierzu Seite 69 

Seite 7 (Fußnote 7) 

Korrektur in der Fußnote 7 - Übernahme der Anmerkung der Gutachter zu den Qualitätskriterien 

Seite 20 (4.1 Organisationsvoraussetzungen) 

Ergänzende Hinweise auf die neuen Anlagen 2a Mitgliederliste, 2b Vorstand und 2c Projektbeirat. 

Bei der Mitgliederliste wurden weitere Spalten hinzugenommen, so dass deutlich wird, welche In-

stitution welche Person entsendet und ob diese GO oder NGO zugeordnet wird. Die Listen Vor-

stand und Projektbeirat wurden auf Anforderung der Gutachter hinzugenommen und entsprechend 

aufbereitet. 

Seite 22 (4.1.3 Entscheidungsgremium) 

Abbildung 6 Rollenplan: Konkretisierung der entsendenden Institutionen (Ausschreiben der Abkür-

zungen) bei der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums.  

Seite 25 (4.2.2 Vorstand) 

Ergänzung der Stimmenverteilung im Vorstand. Aufnahme der Regelung, dass keine Interessens-

gruppe mehr als 49% der Stimmen auf sich vereint. Parallel wurde diese Regelung in der Satzung 

angepasst. 

Seiten 26/27 (4.2.3 Entscheidungsgremium) 

Ergänzungen zu den Qualifikationen der Mitglieder des Entscheidungsgremiums. Diese Ergänzun-

gen sind etwas umfangreicher, so dass sich die nachfolgenden Seitenzahlen entsprechend än-

dern. 

Seite 28 (4.3 Regionalmanagement & Arbeitsstrukturen) 

Anforderungsprofil Regionalmanagement: Erweiterung der Voraussetzungen auf andere Studien-

gänge als BWL. 

Seite 31 (4.5 Vernetzung / Publizität) 

Ergänzende Aussagen zu Kooperationen auf europäischer Ebene. 

Seiten 34 – 35 Einfügung, neues Kapitel: 5.2 Messbare Ziele der EU (Ergebnisindikatoren) 

Zur übersichtlicheren Darstellung und besseren Messbarkeit der EU-Ziele wird ein neues Kapitel 

5.2 mit den zielbezogenen Unterkapiteln 5.2.1 bis 5.2.4 eingefügt. Diese Einfügung ergibt sich aus 

Anforderungen der EU, die erst kurz vor der Sitzung bekannt geworden sind und daher nicht in der 

Beschlussvorlage enthalten waren. Die Mitglieder diskutieren über die von der LAG festzulegen-

den Zielwerte zu den vier EU-Zielen und einigen sich auf die in der Anlage beschriebenen Werte. 

 

Seite 63 (7.1 Verfahren) 

Ergänzung: Tagungsmodi und Beschlussfassung des Projektbeirates in Verbindung mit der Sat-

zung. 

Seite 65 (7.1 Verfahren) 

Ergänzung Veröffentlichung des Entscheidungsprozesses. 
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Seiten 67 (7.2 Auswahlkriterien) 

Ergänzungen in der Projektbewertung Ebene 2:  

 Klarstellung bei der Bewertung zu geschaffenen Arbeitsplätzen (eigenständige Änderung) 

 PAK-Ergänzung: Langfristige Tragfähigkeit als zusätzliches Projektauswahlkriterium 

 Erhöhung der Mindestpunktzahl auf dieser Ebene 
 

Seite 68 (7.2 Auswahlkriterien) 
Projektbewertung Ebene 3 – Klarstellung, das hier keine Mindestpunkte verpflichtend sind 

Seite 69 (7.2 Auswahlkriterien) 

Anpassung der Min. und Max. Punkte in Abb. 15. Die Anpassung ergibt sich aus den vorherigen 

Änderungen. 

 

Anpassung der Seitenzahlen aufgrund der Ergänzungen 

 

Änderungen im Anlagenband – siehe Anlageverzeichnis (Anlage 4 zum Protokoll – nicht in der 

Onlineversion) 

 Anlage 1 – Satzung (Ergänzungen gemäß TOP 5) 

 Anlagen 2a, 2b, 2c – Ergänzungen gemäß der Erläuterungen zu Seite 20 (s.o.) 

 Anlage 18 – Ergänzung der Anlage Beschluss der MV vom 29.11.2022 (Protokoll) 

Die Mitgliederversammlung stimmt nach Diskussion über die einzelnen Punkte den Änderungen 

und Ergänzungen in der IES inkl. Anlagen zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Abgegebene Stimmen: 11 / Ja-Stimmen: 11 (5 KV / 6 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0 

 

 

TOP 7 – Verschiedenes und Termine 

 

Es liegen keine Themen vor. Herr Neidlinger bedankt sich bei Herrn Roggenbuck für die Vorberei-

tung und wünscht allen Anwesenden eine besinnliche Weihnachtszeit. 

 

 

Rendsburg, 06.12.2022 

 

 

 

 

 

Gero Neidlinger Marco Neumann 

(Vorsitzender) (Protokollführer) 

 

 

Anlagen 

 

Anlage 1 - Anwesenheitsliste 
Anlage 2 – Satzung finaler Text 
Anlage 3 – IES 2023 bis 2029 – externes Dokument 
Anlage 4 – Anlageband – externes Dokument 
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Anlage 1 Anwesenheitsliste 
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Anlage 2 Satzung finaler Text 
 

Satzung 
der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 

Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V. 
 
 

(Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kiel am 4.11.2008 
unter der Registriernummer VR 5304 Kl.) 

 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Entwicklungsbereich 
 
(1) Der Verein führt den Namen:  

LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V., 
nachfolgend LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg genannt. 

 
(2) Die Gebiets- und Förderkulisse der LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg umfasst die 

Gemeinden Alt-Duvenstedt, Borgstedt, Bovenau, Brinjahe, Embühren, Fockbek, Haale, 
Hamweddel, Haßmoor, Hörsten, Jevenstedt, Luhnstedt, Nübbel, Ostenfeld b. Rendsburg, 
Osterrönfeld, Rade b. Rendsburg, Rickert, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp b. Rends-
burg, Stafstedt und Westerrönfeld sowie die Städte Büdelsdorf und Rendsburg.  
 

(3) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere kommunale Körperschaften in 
die Gebiets- und Förderkulisse mit aufgenommen werden, sofern diese Kulissen weiterhin 
eine räumliche Einheit bilden.  
 

(4) Eine Änderung der Förderkulisse bedarf vorab der Zustimmung der Verwaltungsbehörde im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Juni 2021 (VO (EU) 2021/1060). 

 
(5) Der Verein hat seinen Sitz in Rendsburg und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 

Kiel eingetragen. 
 

(6) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Vereinszweck 
 

(1) Zweck des Vereins ist die Entwicklung und Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung gemäß den jeweils geltenden EU-
Verordnungen. 

 
(2) Der Verein übernimmt die Aufgabe der Lokalen Aktionsgruppe (LAG). Er erstellt die von der 

örtlichen Bevölkerung betriebene Strategie für die lokale Entwicklung (IES) und verantwor-
tet deren Umsetzung nach dem LEADER-Prinzip der EU. 
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§ 3 Ziele und Aufgaben 
 
(1) Die Entwicklung und Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnah-

men zur lokalen Entwicklung richten sich nach Art. 31 bis 33 der VO (EU) 2021/1060 und 
den jeweils geltenden EU-Verordnungen für die ELER-Förderperioden von 2014 bis 
2022/25 sowie von 2023 bis 2027/2029. 
 

(2) Nach Art. 33 der VO (EU) 2021/1060 übernimmt die LAG Eider- und Kanalregion Rends-
burg folgende Aufgaben:  
 
a) Den Aufbau von Kapazitäten der lokalen Akteure zur Entwicklung und Durchführung 

von Vorhaben, einschließlich der Einrichtung, Steuerung und anteiligen öffentlichen 
Kofinanzierung des Regionalmanagements. 

b) Das Ausarbeiten eines nicht diskriminierenden und transparenten – der Öffentlichkeit 
bekanntzugebenden - Auswahlverfahrens und von objektiven Kriterien für die Auswahl 
der Vorhaben, die Interessenkonflikte vermeiden und gewährleisten, dass mindestens 
50 % der Stimmen in den Auswahlentscheidungen von Partnern stammen, bei denen 
es sich nicht um kommunale Gebietskörperschaften und Behörden handelt. 
Die Auswahlkriterien (Punktesystem, mit Festlegung einer Mindestpunktzahl) teilen 
sich auf in „allgemeine“ Auswahlkriterien, Auswahlkriterien bezogen auf die übergrei-
fende Themensetzung, gesonderte oder ergänzende Auswahlkriterien bezogen auf die 
Kernthemen. Für die Kooperationsprojekte werden zusätzliche Kriterien definiert. Das 
Ergebnis der Auswahl und das Nichtvorhandensein von Interessenskonflikten bei den 
Mitgliedern der Ebene der Beschlussfassung, werden für jede einzelne Beschlussfas-
sung schriftlich festgehalten und der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 

c) Das Gewährleisten der Kohärenz mit der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen 
Strategie für lokale Entwicklung bei der Auswahl der Vorhaben durch Einstufung dieser 
Vorhaben nach ihrem Beitrag zur regionalen Zielerreichung und zur Einhaltung bzw. 
zur Erreichung der Ziele der Strategie durch eine laufende Steuerung und Überwa-
chung der Erarbeitung und Umsetzung der Entwicklungsstrategie und der Projekte.  

d) Die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen 
oder eines fortlaufenden Verfahrens zur Einreichung von Projekten.  

e) Die Entgegennahme von Anträgen auf Unterstützung und deren Bewertung.  
f) Die Auswahl oder Ablehnung der eingereichten Vorhaben und die Festlegung der Hö-

he der Finanzmittel gem. den Festlegungen in der Strategie.  
g) Die Begleitung der Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie 

für lokale Entwicklung und der unterstützten Vorhaben sowie die Durchführung spezifi-
scher Bewertungstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Strategie durch ein eigenes 
Monitoring.  

h) Die Berichterstattung gegenüber dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume (LLUR), dem Fachreferat des für Ländliche Entwicklung zuständigen Mi-
nisteriums und der Kommission. Die Berichtspflicht erfolgt durch die Erstellung von 
jährlichen Durchführungsberichten sowie den Fortschrittsberichten. Die Berichterstat-
tung erfolgt nach den Vorgaben des Fachreferates des für Ländliche Entwicklung zu-
ständigen Ministeriums jeweils zum 31.01. für das Vorjahr an das LLUR. 

i) Die Übersendung einer Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben - mit Nach-
weisen - getrennt nach öffentlichen und privaten Einnahmen und öffentlicher und priva-
ter Verwendung an das LLUR jeweils mit der Vorlage des jährlichen Durchführungsbe-
richtes jährlich zum 31.01. für das vorangegangene Kalenderjahr.  

j) Die Beteiligung an dem schleswig-holsteinischen Regionen-Netzwerk sowie an natio-
nalen und europäischen Netzwerken.  

k) Die Sicherstellung der Transparenz und die Information der Öffentlichkeit.  
 
(3) Durch die Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie soll ein dauerhafter Entwicklungs-

prozess in der Region angeschoben werden, der auch über die einzelnen EU- Förderperio-
den hinausgeht. 
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§ 4 Mitglieder 
 
(1) Mitglieder können alle natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen 

Rechts werden, die die Ziele des Vereins unterstützen und die ihren Sitz oder ihren Wir-
kungsbereich in der Gebietskulisse gem. § 1 Abs. 2 haben. 

 
(2) Die Mitglieder des Vereins setzen sich aus Vertretern und Vertreterinnen lokaler öffentlicher 

oder privater, sozioökonomischer Interessensgruppen zusammen. 
 
(3) Die juristischen Personen benennen jeweils natürliche Personen als ständige Vertretungen 

in der Mitgliederversammlung die sich ihrerseits vertreten lassen können (Verhinderungs-
vertretung). 

 
(4) Die Aufnahme von neuen Mitgliedern erfolgt aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantra-

ges, welcher vom / von der Vorsitzenden oder dessen Vertretung gegenzuzeichnen ist. 
 
(5) Über die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 
 
(6) Gegen einen ablehnenden Aufnahmeantrag kann der Antragsteller/ die Antragstellerin in-

nerhalb eines Monats ab Zugang der Ablehnung eine schriftliche Beschwerde beim Vor-
stand einlegen. Über diese Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederver-
sammlung. 

 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet 
 

a) mit der Auflösung der juristischen Person 
b) durch freiwilligen Austritt 
c) durch Ausschluss aus dem Verein 
d) bei Sitzverlegung oder Wohnortwechsel oder bei Verlegung des Wirkungsbereiches 

nach außerhalb der Gebietskulisse (§ 1 Abs. 2) 
e) mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der rechtskräftigen Abweisung eines Insol-

venzeröffnungsantrags 
 
(2) Der freiwillige Austritt kann nur durch eine an den Vorstand gerichtete schriftliche Erklärung 

erfolgen. Er ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Monaten zulässig. Das Recht zu einer fristlosen Beendigung der Mitgliedschaft 
bei Vorliegen außerordentlicher Gründe bleibt unberührt. 

 
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied, das in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstößt 

oder dem Verein einen Schaden zugefügt hat, aus dem Verein ausschließen. Vor der Be-
schlussfassung ist dem Mitglied unter Beachtung einer angemessenen Frist Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Der Beschluss über einen Ausschluss aus dem Verein ist 
vom Vorstand zu begründen und dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen Briefes be-
kannt zu machen. Sie gilt als bekannt gemacht drei Tage nach Versendung an die letzte 
bekannte Anschrift. 

 
(4) Gegen den Ausschluss kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb eines Monats nach 

Zugang des Beschlusses schriftlich vom Vorstand die Entscheidung der Mitgliederver-
sammlung beantragen. Der Vorstand hat innerhalb von zwei Monaten ab Zugang des Ein-
spruchs die Mitgliederversammlung zwecks Entscheidung über den Ausschluss einzuberu-
fen. Unterlässt der Vorstand die fristgerechte Einberufung der Mitgliederversammlung, so 
ist der Ausschließungsbeschluss des Vorstandes wirkungslos. 
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§ 6 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
(1) Mitgliederversammlung 

 
(2) Vorstand 

 

(3) Projektbeirat 
 
 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand in Textform einzuladen, so oft es die 

Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal jährlich. In der Einladung sind die vor-
läufige Tagesordnung sowie Zeit und Ort der Sitzung anzugeben. Die Einladungsfrist be-
trägt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die 
letzte vom Mitglied des Vereins in Textform bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
 

(2) Der Vorstand kann beschließen, dass eine Mitgliederversammlung statt als Präsenzveran-
staltung ganz oder teilweise als Online-Veranstaltung durchgeführt wird. Er kann beschlie-
ßen, dass Mitglieder ohne persönliche Anwesenheit teilnehmen und ihre Mitgliedsrechte 
ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder 
müssen. Eine Teilnahme ausschließlich über Telefon ist ausgeschlossen. Der Vorstand re-
gelt die Modalitäten von Onlineversammlungen und der elektronischen Ausübung von Mit-
gliedsrechten.  
Diese Regelung gilt für alle anderen Vereinsorgane entsprechend. 
 

(3) Die Versammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 
schriftlich beantragen. 
 

(4) Die Sitzungen sind öffentlich. 
 

(5) Eine Änderung der Tagesordnung ist nur möglich, wenn ein Drittel der anwesenden Mit-
glieder, mindestens aber drei Mitglieder, eine Änderung der Tagesordnung beantragen. 
 

(6) Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten: 
 
a. Wahl und Entlastung des Vorstandes 
c. Wahl der Kassenprüfer / der Kassenprüferinnen  
j. Beschwerden gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie über die Berufung 

gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes 
k. Änderungen der Gebiets- und / oder Förderkulisse gem. §1 Abs. 2 
l. Erlass einer Geschäftsordnung, Änderung der Geschäftsordnung 
m. Änderung der Satzung 
n. Änderungen der IES mit Ausnahme gem. § 11 Abs. 1, d und e 
o. Änderung des Vereinszwecks 
p. Auflösung des Vereins 
 

(7) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mit-
gliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann sei-
nerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederver-
sammlung einholen. 
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(8) Die Mitgliederversammlung wird von dem / von der Vorstandsvorsitzenden, geleitet. Bei 
Abwesenheit des / der Vorstandsvorsitzenden durch die Stellvertretung. Ansonsten kann 
eine Versammlungsleitung aus den Anwesenden gewählt werden. 
 

(9) Stimmberechtigt sind die Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 

(10) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig 
davon, wie viele Mitglieder anwesend sind.  
 

(11) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Änderungen der Vereins-
satzung benötigen eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 

(12) Bei Beschlüssen zur Entwicklung und Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betrie-
benen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (IES), ist sicherzustellen, dass die Vertre-
ter:innen, die sich aus Gruppen öffentlicher oder privater lokaler sozioökonomischer Inte-
ressen zusammensetzen, jeweils nur ein Stimmrecht von bis zu 49 % haben. 
 

(13) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Beschluss oder eine 
Wahl ohne Durchführung einer Mitgliederversammlung gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt 
wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder 
ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss / das Wahlergebnis mit der 
erforderlichen Mehrheit gefasst wurde (Umlaufbeschlüsse). Diese Regelung gilt für alle an-
deren Vereinsorgane entsprechend. 
 

(14) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, welche 
von der Versammlungsleitung und der Protokollführung zu unterschreiben ist. 

 
 

§ 8 Vorstand 
 
(1) Der Gesamtvorstand der LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg besteht aus einem / einer 

Vorsitzenden, zwei Stellvertretern / Stellvertreterinnen, dem Kassenwart / der Kassenwar-
tin, dem Schriftführer / der Schriftführerin und zehn Beisitzenden. 
 
Insgesamt gehören dem Vorstand 15 Mitglieder an, davon sieben kommunale Vertretungen 
aus der Förderkulisse (gem. § 1 Abs. 2) und acht nicht-kommunale Vertretungen. 
 

(2) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
 

(3) Vorstand i.S.d. § 26 BGB sind der / die Vorsitzende, die beiden Stellvertreter / Stellvertrete-
rinnen und der Kassenwart / die Kassenwartin. Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt 
die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder des Vorstandes nach § 26 BGB. 
 

(4) Der Vorstand wird aus dem Kreis der Mitglieder oder deren Vertretungen gem. § 4 Abs. 3 
durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist 
zulässig.  
 

(5) Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt, selbst wenn hier-
durch die Amtsdauer von drei Jahren überschritten wird. 
 

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wird ein anderer 
Vertreter / eine andere Vertreterin aus den Reihen der ordentlichen Mitglieder gewählt.  
 

(7) Scheidet ein / eine gem. § 4 Abs. 3 bestimmte/r Vertreter/in aus der von ihm vertretenen 
Organisation aus oder widerruft diese Organisation die Vertretungsmacht, so scheidet das 
Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus. Es bleibt bis zur Neuwahl eines neuen Vor-
standsmitglieds geschäftsführend tätig. 
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(8) Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Amtspflichtverletzung oder Unfähigkeit zur Ge-
schäftsführung oder aus sonstigem wichtigen Grund von der Mitgliederversammlung abbe-
rufen werden. Der / die Betroffene selbst ist von der Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

§ 9 Aufgaben des Vorstandes 
 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten entsprechend der Satzung zuständig, sofern die-
se nicht einem anderen Vereinsorgan oder einem / einer Beauftragten zugewiesen sind. 
Vorstand im Sinne dieses Paragrafen ist der Gesamtvorstand, soweit nicht ausdrücklich der 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB genannt ist.  
 

(2) Der Vorstand ist verantwortlich für folgende Aufgaben: 
 

a) Führung der laufenden Geschäfte 
b) Aufnahme neuer Mitglieder 
c) Abschluss und Kündigung von Dienst- und Arbeitsverträgen 
d) Steuerung der Geschäftsführung (LAG Management gem. § 14) 
e) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
f) Bestellung der Mitglieder des Projektbeirats 
g) Einberufung des Projektbeirats 

  
 wobei die Aufgaben zu a) und c) dem Vorstand gem. § 26 BGB obliegen, die übrigen Auf-

gaben dem Gesamtvorstand. 
 
(3) Der Vorstand ist befugt, die Geschäftsführung / das LAG-Management mit vorgenannten 

Aufgaben zu betrauen oder diese an Dritte zu vergeben. 
 
 

§ 10 Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes 
 

(1) Der Vorstand tritt, so oft es die Geschäftslage erfordert mindestens jedoch halbjährlich, 
zusammen. Er muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes 
dieses beantragen. 

 
(2) Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen werden den Vorstandsmitgliedern spä-

testens eine Woche vor Sitzungsbeginn in Textform übermittelt. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
den Vorstandsmitgliedern als zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein schriftlich be-
kannt gegebene Adresse gerichtet ist.  
 

(3) Analog zur Mitgliederversammlung können die Sitzungen gem. § 7 Abs. 2 digital erfolgen. 
 
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder des Vorstandes anwe-

send sind. Ist das nicht der Fall, so ist unverzüglich ohne Ladungsfrist eine neue Vor-
standssitzung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Mitglieder beschließen kann. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Es ist 
grundsätzlich zu beachten, dass an der Beschlussfassung kommunale und nicht-
kommunale Mitglieder beteiligt sind.  
 

(5) Die Vertreter:innen einzelner Interessengruppen dürfen zusammengenommen nicht mehr 
als 49% der Stimmrechte innehaben. Interessensgruppen sind u.a. die kommunalen Vertre-
ter:innen sowie andere sozioökonomische Gruppen der Wirtschafts- und Sozialpartner. 
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(6) In Eilfällen können Beschlüsse, wenn kein Mitglied widerspricht, ohne Sitzung im Umlauf-
verfahren gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist unverzüglich schriftlich niederzulegen 
und den Mitgliedern des Vorstandes mitzuteilen.  

 
(7) Der Vorstand soll im Konsens entscheiden. Sollte im Einzelfall eine einvernehmliche Ent-

scheidung nicht möglich sein, so ist eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen unter 
Einhaltung des Abs. 5 erforderlich. 

 
(8) Zu den Sitzungen des Vorstandes können Fachleute beratend hinzugezogen werden. 

 

(9) Das LLUR wird als beratende Behörde zu den Sitzungen hinzugezogen. 
 
(10) Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann analog zu § 35 der Gemeindeordnung 

für Schleswig-Holstein ausgeschlossen werden. 
 
(11) Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, welche von der Ver-

sammlungsleitung und der Protokollführung zu unterschreiben ist. 
 
 

§ 11 Projektbeirat 
 
(1) Der Projektbeirat ist das Entscheidungsgremium der LAG Eider- und Kanalregion Rends-

burg. Er ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten: 
 
a) Die Entgegennahme von Förderanträgen und deren Bewertung gem. § 3 Abs. 2 e, f. 
b) Die Einstufung dieser Vorhaben nach ihrem Beitrag zur regionalen Zielerreichung. 
c) Die Auswahl oder Ablehnung der eingereichten Vorhaben und die Festlegung der Hö-

he der Finanzmittel gemäß den Festlegungen in der IES. 
d) Die Umschichtung von Finanzmitteln zwischen den Kernthemen innerhalb eines Zu-

kunftsthemas.  
e) Die Umschichtung von Finanzmitteln aus dem neutralen Topf in ein Zukunftsthema. 

 
(2) Im Projektbeirat sind weder die kommunalen Gebietskörperschaften gemeinsam mit den 

Behörden noch eine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 % der Stimmrechte vertre-
ten. 
 

(3) Insgesamt gehören dem Projektbeirat 18 Mitglieder an, davon acht kommunale und be-
hördliche Partner und zehn Mitglieder aus den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpart-
ner, Verbände sowie sonstigen juristischen und privaten Personen. 
 

(4) Die Mitglieder des Projektbeirates werden vom Vorstand für die Dauer von drei Jahren be-
stellt. Eine erneute Ernennung ist möglich. 
 

(5) Der / die Vorstandsvorsitzende ist geborenes Mitglied des Projektbeirates.  
 

 
§ 12 Arbeitsweise und Beschlussfassung des Projektbeirates 

 
(1) Der Projektbeirat ist durch den Vorstand in Textform einzuladen. Es sollte - je nach Ge-

schäftslage - eine Sitzung pro Quartal abgehalten werden. Einladung, Tagesordnung und 
Beratungsunterlagen werden den Projektbeiratsmitgliedern spätestens eine Woche vor Sit-
zungsbeginn übermittelt. 
 

(2) Analog zur Mitgliederversammlung können die Sitzungen gem. § 7 Abs. 2 digital erfolgen. 
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(3) Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann analog zu § 35 der Gemeindeordnung 
für Schleswig-Holstein ausgeschlossen werden. 
 

(4) Der Projektbeirat wird von dem / der Vorstandsvorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit 
durch die Stellvertretung. 
 

(5) Der Projektbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder des Projektbeirates 
anwesend sind. Mindestens 50 % der Stimmen in den Auswahlentscheidungen müssen 
von Partnern aus dem nichtöffentlichen Bereich stammen. 
 

(6) Bei Beschlussunfähigkeit kann von den anwesenden Mitgliedern ein „Vorbehaltsbeschluss“ 
gefasst werden. Die Voten der fehlenden Stimmberechtigten werden nachträglich im 
schriftlichen Verfahren eingeholt. Nach einer Verschweigefrist von drei Wochen wird Zu-
stimmung unterstellt. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 

(7) In Eilfällen können Beschlüsse, wenn kein Mitglied widerspricht, ohne Sitzung schriftlich im 
Umlaufverfahren gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist unverzüglich schriftlich nie-
derzulegen und den Mitgliedern des Projektbeirates mitzuteilen. 
 

(8) Ein Mitglied des Projektbeirates ist nicht stimmberechtigt, wenn es von einem Projekt per-
sönlich betroffen ist oder das Projekt ihm oder der ihn entsendenden juristischen Person 
einen Vor- oder Nachteil erzielen könnte. 
 

(9) Der Projektbeirat soll im Konsens entscheiden. Sollte im Einzelfall eine einvernehmliche 
Entscheidung nicht möglich sein, so ist eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich. 
 

(10) Zu den Sitzungen des Projektbeirats können Fachleute beratend hinzugezogen werden. 
 

(11) Das LLUR wird als beratende Behörde zu den Sitzungen hinzugezogen. 
 

(12) Über die Beschlüsse des Projektbeirates ist eine Niederschrift zu fertigen, welche von der 
Versammlungsleitung und der Protokollführung zu unterschreiben ist. 
 

(13) Das Ergebnis der Projektauswahl und das Nichtvorhandensein von Interessenskonflikten 
bei den Mitgliedern des Projektbeirates werden für jede einzelne Beschlussfassung schrift-
lich festgehalten und der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 

(14) Der Projektbeirat kann Anträge nach den in der IES festgelegten Kriterien ablehnen. Gegen 
eine Ablehnung kann der Antragsteller innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlus-
ses in Textform beim Vorstand Einspruch erheben. Der Vorstand hat auf seiner nächsten 
Sitzung über den Vorgang zu entscheiden.  

 
 

§ 13 Entschädigung 
 
(1) Der Vorstand kann eine monatliche Aufwandsentschädigung erhalten. Näheres hierzu re-

gelt die Geschäftsordnung. 
 

(2) Die Finanzierung der Entschädigung erfolgt außerhalb der ELER-Förderung. 
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§ 14 Geschäftsführung / LAG Management 
 

(1) Die Geschäftsführung / das LAG Management erfolgt durch die LAG Eider- und Kanalregi-
on Rendsburg. Der Verein kann hierfür eigenes Personal einsetzen oder Dritte beauftra-
gen. 
 

(2) Die Geschäftsführung / das LAG Management ist für die verwaltungsmäßige Erledigung 
der Aufgaben und den Geschäftsablauf verantwortlich. Der Vorstand kann der Geschäfts-
führung durch Beschluss bestimmte Aufgaben übertragen und diese auch jederzeit wieder 
entziehen. Die Gesamtverantwortung hinsichtlich der Führung der Geschäfte verbleibt beim 
Vorstand. Die Geschäftsführung hat den Vorstand laufend zu unterrichten. 
 

(3) Die Geschäftsführung / das LAG Management ist zuständig und verantwortlich für folgende 
Angelegenheiten: 
 
a) Zuarbeit zu den Gremien des Vereins 
b) operative Umsetzung, Steuerung und Weiterentwicklung der integrierten Entwicklungs-

strategie 
c) inhaltliche und sektorübergreifende Koordinierung von Projekten, Vorbereitung von 

Entscheidungen des Vereins 
d) Berücksichtigung übergeordneter Planungen von Kreis oder Land sowie der Ziele der 

Programmplanungen 
e) Beratung und Betreuung der Antragsteller / Antragstellerinnen 
f) Schnittstelle zum LLUR und den zuständigen Ministerien 
g) Unterstützung bei der Berichterstattung gegenüber den Gremien des Vereins, dem 

LLUR, den zuständigen Ministerien und der Kommission 
h) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive der Einhaltung der Publizitätsvorschriften 
i) Unterstützung bei der Beteiligung an dem schleswig-holsteinischen Regionen - Netz-

werk sowie an nationalen und europäischen Netzwerken 
j) Selbstevaluierung und Zuarbeit für ein Monitoring und eine Programmevaluierung 
k) Protokollführung bei den Sitzungen der Organe 
l) Führung der Vereinskasse 
 

(4) Die Geschäftsführung / das LAG Management nimmt in beratender Funktion an den Sit-
zungen der Organe teil. 
 
 

§ 15 Verwaltungsstellen 
 

Das LLUR hat beratende Funktion für die LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg und ist beratend 
im Vorstand und Projektbeirat vertreten. Es informiert in diesem Rahmen über Fördermöglichkei-
ten. Das LLUR stellt den EU-konformen Einsatz der Fördermittel durch die LAG Eider- und Kanal-
region Rendsburg sicher und dient als Schnittstelle zu den Ministerien. 

 
 

§ 16 Arbeitsgruppen 
 

(1) Der Vorstand kann zur Vorbereitung mehrerer oder einzelner Projekte Arbeitsgruppen ein-
setzen. In die Arbeitsgruppen sollen möglichst die für die Umsetzung der integrierten Ent-
wicklungsstrategie bzw. eines Projektes relevanten Mitglieder berufen werden. Der Kreis 
der Mitglieder der Arbeitsgruppen ist dabei nicht auf die Mitglieder der LAG Eider- und Ka-
nalregion Rendsburg begrenzt. Zur Mitarbeit in diesen Arbeitsgruppen werden vielmehr alle 
juristischen und natürlichen Personen des Entwicklungsgebietes (gem. § 1 Abs. 2) eingela-
den, die sich für die Zielsetzung der LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg engagieren 
wollen. 
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(2) Die Arbeitsgruppen haben die Aufgabe, zielkonforme und damit förderfähige Projekte zu 
erarbeiten, einen Finanzierungsplan dafür aufzustellen und eine auf Nachhaltigkeit ange-
legte Umsetzungsstrategie zu entwickeln. 
 

(3) Die einzelnen Arbeitsgruppen können durch Beschluss ihrer jeweiligen Mitglieder mit einer 
2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden. 
 

(4) Über die Erkenntnisse und Ergebnisse der Arbeitsgruppe ist eine Niederschrift zu fertigen, 
welche vom Leiter / von der Leiterin der Arbeitsgruppe zu unterschreiben ist. 
 
 

§ 17 Mitgliedsbeiträge und Finanzierung 
 

(1) Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 
 

(2) Die Finanzierung der Geschäftsführung / des LAG-Management erfolgt durch anteilige För-
derung. Die Kofinanzierung der Förderung erfolgt durch die kommunalen Mitglieder.  
 
 

§ 18 Auflösung des Vereins 
 

(1) Der Verein hat sicherzustellen, dass die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins ELER-
konform mindestens bis 2030 durchgeführt werden. 
 

(2) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen aufgelöst werden. Dies kann jedoch frühestens nach Abwicklung 
des Förderprogramms erfolgen. 
 

(3) Wird der Verein aufgelöst, so sind die evtl. vorhandenen Finanz- und Vermögenswerte des 
Vereins nach Maßgabe eines Schlüssels an die Mitglieder zu verteilen. Die Fördermittel 
sind keine Vereinsmittel und gelten nicht als Vereinsvermögen. Der Verteilungsbeschluss 
durch die Mitgliederversammlung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stim-
men. 
 

(4) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vorstandsmitglieder 
vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
 
 
 

Diese Satzung wurde errichtet am 21.04.2008, neu gefasst und beschlossen auf der Mitgliederver-
sammlung am 30.9.2008 in Rendsburg. 
Neu gefasst und beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 22.09.2014 in Rendsburg. 
Geändert und beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 14.01.2015 in Rendsburg. 
Geändert und beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 16.06.2021 online. 
Neu gefasst und beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 28.04.2022 in Rendsburg. 
Geändert und beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 29.11.2022 in Rendsburg. 
 
 
Rendsburg, 29.11.2022 
 
 
Unterzeichnende 


